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Schulungs- und Prüfungsordnung

Homberg/Ohm, Juli 2020

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Schulungs- und Prüfungsordnung die Sprachform des generi-
schen Maskulinums angewandt. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung 
der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Einleitung
Weiter- bzw. Nachqualifizierungen sind für diejenigen fachlichen Leitungen von Leistungserbringern mög-
lich, die die Anforderungen für die beantragten Versorgungsbereiche erfüllen. 
Qualifizierungs- bzw. Nachqualifizierungsmaßnahmen müssen in den Inhalten und Anforderungen min-
destens gleichwertig mit dem im Anhang 2 der Empfehlungen gemäß § 126 Absatz 1 Satz 3 SGB V aufge-
führten Curricula für Qualifizierungs- bzw. Nachqualifizierungsmaßnahmen sein. Außerdem müssen die 
Anforderungen an die Prüfinstitutionen und Prüfungen gemäß Anhang der o.g. Empfehlung erfüllt werden.
Die Schulungen der EGROH-Service GmbH für die Qualifizierung bzw. Nachqualifizierung nach § 126 SGB V 
entsprechen den Richtlinien und Vorgaben gemäß den aktuellen Empfehlungen nach § 126 Abs. 1 
Satz 3 SGB V.

Allgemeines
 9 Die EGROH-Service GmbH ist Veranstalterin der durchgeführten Schulungen. 
 9 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der EGROH-Service GmbH gelten für alle von ihr 

durchgeführten Seminare und Schulungen.

Schulungs-Prüfungsordnung 
EGROH-Service GmbH
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Schulungs- und Prüfungsordnung

Schulung | Prüfung

Leistungen
 9 Zu den Leistungen der EGROH-Service GmbH gehören die Bereitstellung, Planung und Durch-

führung von Schulungen oder Webinaren zur Weiterbildung im Gesundheitswesen, speziell im  
Hilfsmittelversorgungsbereich.

 9 Für die Schulungen zur Qualifizierung bzw. Nachqualifizierung nach § 126 SGB V richtet sich die 
EGROH-Service GmbH nach den Richtlinien und Vorgaben gemäß den aktuellen Empfehlungen 
des GKV-Spitzenverbandes nach § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V.

Durchführung
Die EGROH-Service GmbH zeichnet verantwortlich für die Darstellung und Inhalte der angebotenen Se-
minare.

 9 Die Seminare finden in geeigneten Räumen statt.
 9 Die Seminarsprache ist deutsch.
 9 Die Seminare und Übungen werden so gestaltet, dass aufmerksame Teilnehmer das Schulungs-

ziel erreichen können. Für den Schulungserfolg haftet die EGROH-Service GmbH nicht.
 9 Die Bestätigung des Kursbesuches und die Erteilung bzw. Bestätigung von Weiterbildungspunkten 

bzw. Zeitstunden erfolgt (ggf. nach erfolgreich bestandener Prüfung) durch ein entsprechendes 
Zertifikat.

 9 Die EGROH-Service GmbH lädt schriftlich zu den von ihr angebotenen Seminaren ein. Die in den 
Seminareinladungen ersichtlichen Konditionen sind für das jeweils angebotene Seminar gültig.

 9 Die EGROH-Service GmbH führt die angebotenen Schulungen ab einer Mindestteilnehmerzahl von 
in der Regel 10 Personen durch. Ausnahmen davon können möglich sein. 

 9 Die Anmeldungen zu den Seminaren haben von den Teilnehmern schriftlich zu erfolgen.
 9 Die gemeldeten Teilnehmer erhalten eine schriftliche Mitteilung bzgl. der Teilnahme oder ggf. der  

Nichtberücksichtigung der Anmeldung. Erst mit der schriftlichen Bestätigung ist eine verbindliche 
Anmeldung für das Seminar erfolgt.

 9 Bei erfolgter schriftlicher Bestätigung der Teilnahme ist eine Stornierung durch den Teilnehmer nur 
schriftlich möglich.

 9 Eine kostenfreie Stornierung ist bis zu 10 Arbeitstage vor Seminarbeginn möglich. Nach diesem 
Datum berechnet die EGROH-Service GmbH die volle Seminargebühr, jedoch mindestens eine 
Bearbeitungsgebühr von 40,00 € (zzgl. gesetzl. MwSt.) pro gemeldetem Teilnehmer. 

 9 Eine Vertretung des gemeldeten Teilnehmers durch eine andere Person ist möglich, soweit diese 
ebenfalls die entsprechenden Teilnahmevoraussetzungen erfüllt. 

 9 Muss aus organisatorischen Gründen ein Schulungstermin seitens der EGROH-Service GmbH ab-
gesagt werden, besteht kein Haftungsanspruch. Über die Schulungsgebühren hinausgehende An-
sprüche können nicht geltend gemacht werden.
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Schulungs- und Prüfungsordnung

Teilnahmebedingungen
 9 Die Teilnehmer nehmen persönlich an den angebotenen Seminaren teil. Die Angabe von persönli-

chen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis.
 9 Die Teilnehmer sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die persönlichen Angaben korrekt 

sind. Bei Änderungen sind die Teilnehmer verpflichtet, die EGROH-Service GmbH darüber zu infor-
mieren.

 9 Die Teilnehmer haben sich an die angegebenen Schulungsinhalte und Schulungszeiten zu halten. 
Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss von der jeweiligen Schulung und/oder zur Nichtan-
erkennung der Schulung führen. Die EGROH-Service GmbH behält sich darüber hinaus vor, die 
Teilnehmer nicht zur Prüfung zuzulassen.

 9 Von den angegebenen Zeiten sind mindestens 85% zu besuchen, um die Schulungsmaßnahme 
erfolgreich zu absolvieren und/oder um die Weiterbildungspunkte zu erlangen.

 9 Sollten die Fehlzeiten mehr als 15% der geforderten Präsenz-Schulungseinheiten überschreiten, 
sind diese vor einer Bestätigung/Anerkennung der Schulungsmaßnahme nachzuholen. 

Zulassung zur Prüfung.
 9 Zugelassen zur Prüfung sind fachliche Leiter, die die Anforderungen aus den Empfehlungen ge-

mäß § 126 Absatz 1 Satz 3 SGB V erfüllen.
 9 Zugelassen werden diejenigen Teilnehmer der Schulungsmaßnahmen, die mindestens 85% der 

Präsenz-Unterrichtseinheiten absolviert haben.
 9 Teilnehmer, bei denen die Fehlzeiten mehr als 15% überschreiten, müssen vor einer Zulassung die 

überschreitenden Fehlzeiten im Rahmen von Präsenz-Unterrichtseinheiten nachholen.
Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Die Teilnehmer erhalten von der EGROH-
Service GmbH eine Anmeldebestätigung.

Prüfungsdurchführung
 9 Die Prüfungen erfolgen in abgeschlossenen Räumen. Die Prüfungen sind nicht öffentlich.
 9 Die Prüfungssprache ist deutsch.
 9 Die Prüfungsräume sind während der Prüfung von Unbeteiligten nicht zu betreten.
 9 Die Prüfungsteilnehmer sind vor der Prüfung über den Prüfungsverlauf, die zur Verfügung stehende 

Zeit, die in der Prüfung zu erreichende Gesamtpunktzahl, die Art der zugelassenen Hilfsmittel und 
die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen zu belehren.

 9 Die Prüfungsteilnehmer haben sich vor der Prüfung durch ein amtliches Dokument, vorzugsweise 
Personalausweis, auszuweisen.

 9 Die Prüfung erfolgt unter Aufsicht des Prüfungsausschusses.
 9 Teilnehmer, die sich einer Täuschungshandlung oder einer erheblichen Störung des Prüfungsab-

laufs schuldig machen, kann der Prüfungsausschuss von der Prüfung vorläufig ausschließen.
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Schulungs- und Prüfungsordnung

 9 Die Prüfung erfolgt schriftlich mittels eines Multiple-Choice-Fragebogens. Der Prüfungsfragebogen 
besteht aus 2 identischen Deckblättern mit folgenden Angaben:
a. Schulungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahme
b. Datum des Prüfungstermins
c. Vorname, Name des Teilnehmers
d. Mögliche zu erreichende Punktzahl
e. Vom Teilnehmer erreichte Punktzahl
f. Vermerk bestanden – bzw. nicht bestanden
g. Unterschriften des Prüfungsausschusses

 9 Der Prüfungsteilnehmer erhält als Nachweis das 1. Deckblatt des Prüfungsfragebogens.
 9 Die Beantwortung der Fragen erfolgt durch Markieren der Antworten. Es sind mehrere richtige 

Antworten pro Frage möglich. Die Auswertung des Prüfungsfragebogens erfolgt durch den Prü-
fungsausschuss. 

 9 Die Prüfungsfragebögen verbleiben nach der Auswertung der Prüfung bei der EGROH-Service 
GmbH und werden dort unter Einhaltung des Datenschutzes für den gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeitraum archiviert. Die Prüfungsfragen werden nicht an die Teilnehmer herausgegeben.

 9 Der Prüfungsteilnehmer verpflichtet sich, sowohl die Prüfungsfragen als auch die Prüfungsantwor-
ten geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben.

 9 Anwesend während der Prüfung sind der Prüfungsausschuss und/oder Referent der jeweiligen 
Schulung.

 9 Dem GKV-Spitzenverband bzw. den PQ-Stellen wird während der Prüfung ein Anwesenheitsrecht 
durch einen Vertreter eingeräumt. 

 9 Die Prüfungszulassung wird nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Es werden maximal 
20 Personen zu einer Prüfung zugelassen.

 9 Die Teilnehmer erhalten von der EGROH-Service GmbH eine Anmeldebestätigung.
 9 Die Aushändigung des Prüfungszeugnisses/-zertifikates ist nur nach Zahlung der Prüfungsgebühr 

möglich.
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Schulungs- und Prüfungsordnung

Prüfungsdauer
 9 Die Prüfungsdauer richtet sich nach den Vorgaben aus den Empfehlungen des GKV-Spitzenver-

bandes gemäß § 126 Absatz 1 Satz 3 SGB V für die durchzuführende Qualifizierungs- bzw. Weiter-
bildungsmaßnahme. 

 9 Die Prüfungsdauer beträgt ansonsten mindestens 30 Minuten.
 9 Die Prüfungsdauer beträgt für die einzelnen Module zum RFB REHA-Fachberater 

Modul 1 medizinische Grundkenntnisse 1 Stunde 
Modul 2a Grundkurs RFB-REHA-Fachberater 1 Stunde 
Modul 2b Spezialkurs 1 RFB REHA-Fachberater 1 Stunde 
Modul 2c Spezialkurs 2 RFB REHA-Fachberater 1 Stunde 
Modul 3 gesetzl. Grundlagen 1 Stunde 
Modul 4 Kundenorientierung 1 Stunde

 9 Die Prüfungsdauer beträgt für die einzelnen Module zum SPIA Spezialisierte Person für Inhalations- 
und Atemtherapiegeräte 

Modul 1 medizinische Grundkenntnisse 1 Stunde 
Modul 2 Kurs SPIA PG 14 1 Stunde 
Modul 3 gesetzl. Grundlagen 1 Stunde 
Modul 4 Kundenorientierung 1 Stunde

 9 Die Prüfung beginnt mit der Verteilung der Prüfungsaufgaben und endet mit der Abgabe des letzten 
Fragebogens.

 9 Außerordentliche Vorkommnisse können zu einer Verlängerung der Prüfungszeit führen. Diese sind 
schriftlich zu dokumentieren und durch den Prüfungsausschuss abzuzeichnen. Der Prüfungsaus-
schuss bestimmt die nötige Verlängerung der Prüfungszeit.
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Schulungs- und Prüfungsordnung

Prüfungsbewertung
 9 Die Prüfungsleistung ist mit Punkten zu bewerten. Die Prüfung ist bestanden, wenn 50% der er-

reichbaren Gesamtpunktzahl erreicht werden.
Die ausgefüllten Prüfungs-Fragebögen werden nach erfolgter Prüfung durch den Aufsichtsführenden ein-
gesammelt. Eine Auswertung der Prüfung erfolgt unmittelbar nach der Prüfung. Das Ergebnis der Prüfung 
wird den Teilnehmern nach der Auswertung mitgeteilt. Die Teilnehmer erhalten eine schriftliche Auswer-
tung ihres Prüfungsfragebogens. Die Auswertung enthält die Angaben:

a. Schulungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahme
b. Datum des Prüfungstermins
c. Vorname, Name des Teilnehmers
d. Mögliche zu erreichende Punktzahl
e. Vom Teilnehmer erreichte Punktzahl
f. Vermerk bestanden – bzw. nicht bestanden
g. Unterschriften des Prüfungsausschusses 

Eine Veröffentlichung der einzelnen Prüfungsergebnisse findet nicht statt. 

Nachteilsausgleich
 9 Der Antrag auf Nachteilsausgleich sollte von dem Prüfungsteilnehmer rechtzeitig, jedoch spätes-

tens mit der Anmeldung zur Prüfung erfolgen. Hier sollte der Prüfling bereits die für ihn geeigneten 
Nachteilsausgleiche konkret darlegen und begründen. Beruft sich ein Prüfling erst nachdem er die 
Prüfung bereits absolviert hat auf seine Behinderung, so kann die Prüfung nicht nachträglich neu 
bewertet werden.

 9 Dem Antrag sind je nach Lage des Einzelfalls geeignete Nachweise beizufügen, um dem Prüfungs-
ausschuss eine zügige und angemessene Entscheidung über die jeweiligen Prüfungsmodifikatio-
nen zu ermöglichen.
Ein geeigneter Nachweis kann beispielsweise sein:

 - Eine ärztliche Bescheinigung / ein psychologisches Gutachten 
 - Die Kopie des Schwerbehindertenausweises (sofern vorhanden).

Die ärztliche Bescheinigung sollte nach Möglichkeit Aufschluss darüber geben, welche Prüfungs-
modifikationen im Einzelfall erfolgen sollen.

Rücktritt oder Abbruch der Prüfung 
Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach der Anmeldung, aber vor Beginn der Prüfung durch schriftliche Erklä-
rung von der Prüfung zurück, gilt diese als nicht abgelegt. Nimmt ein Prüfungsteilnehmer an der Prüfung 
teil und tritt nach Beginn der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. Über das Vorliegen 
eines wichtigen Grundes entscheidet der Prüfungsausschuss.
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Schulungs- und Prüfungsordnung

Prüfungsausschuss
 9 Der Prüfungsausschuss setzt sich, analog den Ausschüssen der IHKs und Handwerkskammern, 

zusammen aus:
 - 2 Personen aus dem Bereich der Hilfsmittelversorgung (Orthopädiemeister oder ähnlich) oder 

der Referenten (jeweils unterschiedlich aus den geforderten Qualifikationen)
 - 1 Person aus der Fortbildungsleitung des Veranstalters 

 9 Der Prüfungsausschuss entscheidet mehrheitlich.

Dokumentation der Prüfung/Archivierung der Prüfungsdokumente
 9 Die bestandene Prüfung wird dem Prüfling durch das Erstellen eines einheitlichen Zertifikates/

Zeugnisses dokumentiert. 
 9 Das Zertifikat/Zeugnis enthält einheitlich für alle Prüfungen folgende Angaben: 

 - Angaben zur Person des Prüflings (Anrede/Vor- und Zuname)
 - Prüfungsthema (Modulbezeichnung, Inhalte)
 - Prüfungsdatum (Ort und Datum)
 - Prüfungsergebnis
 - Unterschriften des Prüfungsvorsitzenden 

 9 Über die Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, aus der die einzelnen Prüfungsergebnisse, be-
sondere Vorkommnisse oder sonst auffällige Feststellungen zu entnehmen sind. 

 9 Die ausgefüllten Prüfungsfragebögen werden nach den erfolgten Prüfungen durch die EGROH-
Service GmbH archiviert. Zugang zum Archiv der Fragebögen haben lediglich die Prüfungsver-
antwortlichen oder von Ihnen beauftragte Personen. Diese unterliegen der Schweigepflicht über 
Inhalte, Fragen und Ergebnisse der Prüfungsunterlagen.

Prüfungsgebühr
 9 Sollte die Prüfungsgebühr nicht in den Seminargebühren enthalten sein, wird die Prüfungsgebühr 

nach absolvierter Prüfung berechnet.

Wiederholungsprüfung
 9 Eine nicht bestandene Prüfung kann beliebig oft wiederholt werden.

Prüfungsgebühr für die Erstprüfung
Die Prüfungsgebühr ist im Schulungspreis der jeweiligen Schulung enthalten.
Eine Wiederholungsprüfung wird mit 145,00 € zzgl. MwSt. pro Prüfling berechnet.
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Schulungs- und Prüfungsordnung

Befreiung von einzelnen Schulungs- bzw. Prüfungsmodulen
 9 Ein Teilnehmer kann von der Teilnahme an einzelnen Modulen der Schulungs- bzw. Qualifizie-

rungsmaßnahme und/oder auch der Prüfung dazu befreit werden, wenn: 
 - Der Nachweis über den Besuch einer gleichwertigen Schulungs- bzw. Qualifizierungsmaßnah-

men geführt wird, die nicht länger als 2 Jahre zurückliegt.

Urheberrecht
 9 Die in den Seminaren von der EGROH-Service GmbH vermittelten Inhalte und Präsentationsunter-

lagen bleiben im geistigen Eigentum des jeweiligen Referenten.
 9 Grundsätzlich gilt, dass überreichte Unterlagen an Teilnehmer urheberrechtlich geschützt sind.
 9 Die Teilnehmer dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch die jeweils betroffenen 

Referenten keine urheberrechtlich geschützten Informationen und Materialien wie bspw. Skripte, 
Logos, Bilder, Texte, Layout, Informationsmaterial, Berichte oder sonstig urheberrechtlich geschütz-
tes Material weder im Ganzen noch in Teilen an Dritte weitergeben. 

Vertragsabschluss
 9 Mit der schriftlichen Bestätigung der Seminarteilnahme durch die EGROH-Service GmbH erklärt 

sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen des jeweiligen Seminars einverstanden. 

Zahlung
 9 Die Zahlung der Seminargebühren erfolgt über:

 - Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren
 - Rechnung und Überweisung

 9 Die Rechnungstellung erfolgt nach Abschluss der erbrachten Leistung. 

Daten
 9 Die Teilnehmer stellen für die Teilnahme an den von der EGROH-Service GmbH veranstalteten 

Seminaren und/oder Webinaren die relevanten Daten zur Verfügung.
 9 Die Teilnehmer garantieren gegenüber der EGROH-Service GmbH die Korrektheit und Vollständig-

keit der übermittelten Daten. Die EGROH-Service GmbH übernimmt keine Haftung für Folgeschä-
den die durch inkorrekte, fehlerhafte oder unvollständige Daten der Teilnehmer entstehen. 

 9 Ebenfalls übernimmt die EGROH-Service GmbH keine Haftung für Daten, die in der Verantwortlich-
keit der Referenten liegen.

 9 Die EGROH-Service GmbH speichert und verarbeitet personenbezogene Daten der Schulungsteil-
nehmer nach den Regeln des Datenschutzrechtes.

 9 Die EGROH-Service GmbH behält sich das Recht vor, Daten in verarbeiteter und anonymisierter 
Form für statistische, wissenschaftliche oder werbliche Zwecke zu verwenden. 
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Schulungs- und Prüfungsordnung

Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Ver-
tragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirk-
same und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten 
kommt, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt ha-
ben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lücken-
haft erweist. 
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Wichtige Informationen zur Teilnahme und Durchführung der Prüfungen
Prüfungen zu den qualifizierenden Schulungen für die Präqualifizierung

nach den Empfehlungen gemäß § 126 Absatz 1 Satz 3 SGB V 
in den Versorgungsbereichen Reha-Technik (RFB) 

Spez. Personen für Inhaltions- und Atemtherapiegeräte (SPIA)

In diesen Schulungen/Prüfungen werden die vom GKV-Spitzenverband Bund (SpiBu) anerkannten Schu-
lungsinhalte vermittelt und geprüft.
Qualifizierende Schulungen und Prüfungen für die Präqualifizierung sind nach den Empfehlungen ge-
mäß § 126 Absatz 1 Satz 3 SGB V für diejenigen Personen möglich, die die Voraussetzungen auf der Ba-
sis der Empfehlungen des § 126 Abs. 1 SGB V erfüllen. Zur Teilnahme an den Schulungen und Prüfungen 
sind jeweils gesonderte Anmeldungen erforderlich und entsprechende Gebühren zu entrichten.
Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Prüfungsablaufs müssen sich die Prüflinge am Prüfungs-
tag durch Vorlage eines Personalausweises ausweisen.
Ein Prüfling kann bis zum Beginn der Prüfung durch schriftliche Erklärung von der Prüfung zurücktreten. 
Die Prüfung gilt damit als nicht abgelegt.
Die Prüfung beginnt mit der Verteilung der Prüfungsaufgaben und endet mit der Abgabe des letzten 
Fragebogens. Das Prüfungsergebnis wird dem Prüfling nach Auswertung des Fragebogens schriftlich 
mitgeteilt.
Die Benutzung oder Mitführung elektronischer Kommunikationsmittel oder Geräte im Prüfungsraum ist 
nicht gestattet. Vor Beginn der Prüfung sind deshalb sämtliche elektronischen Geräte (Mobilfunktelefone, 
Taschenrechner und ähnliches) bei der Prüfungsaufsicht abzugeben.
Schriftliche Unterlagen, auch selbst gefertigte, dürfen am Ende der Prüfung weder am Tisch des Prüflings 
abgelegt noch aus dem Prüfungsraum mitgenommen werden. Alle Notizen und Aufzeichnungen sind mit 
den Prüfungsunterlagen abzugeben.
Zuwiderhandlungen gegen diese Hinweise gelten als Täuschungshandlung.
Prüflingen, die sich einer Täuschungshandlung oder einer erheblichen Störung des Prüfungsablaufes 
schuldig machen, kann die Prüfungsaufsicht die weitere Fortführung der Prüfung untersagen. Entspre-
chendes gilt, wenn unerlaubte Hilfsmittel benutzt werden oder Sicherheitsbestimmungen missachtet 
werden. 
Die Prüfung gilt damit als „nicht bestanden“.
Die Prüfungsaufsicht trifft hierzu eine vorläufige Entscheidung. Die endgültige Entscheidung trifft der Prü-
fungsausschuss nach Anhörung des Prüflings und der Beteiligten.
Dauer der Prüfung: RFB: 6 Stunden | SPIA: 4 Stunden | zzgl. Pausen
Ablauf der Prüfung:  Begrüßung, Anwesenheitskontrolle, Regularien 
 Prüfung 
 Abgabe der Fragebögen 
 Auswertung der Fragebögen





EGROH Seminar-Forum

Schulungs- und Prüfungsinstitution
anerkannt vom GKV-Spitzenverband

15

MODUL 1 - Medizinisches Grundwissen

Modul 1 - Medizinisches Grundwissen
Qualifikation Referent REF 1

Medizinische Grundkenntnisse
Dauer: 2 Tage 

Funktionelle Anatomie | allg. Grundlagen | Biomechanik

 9 Gelenklehre
Synarthrose | Diarthrosen | Gelenkkapsel
Gelenkformen u. Bewegungsmöglichkeiten

 9 Gelenkmechanik 
Kinematik

 - Bewegungsformen, Kinematische Ketten, Gelenkführung, - hemmung
Kinetik

 - Gelenke als Hebel, Gelenkbelastung, Gelenkbeanspruchung

 9 Funktionelle Anatomie Obere Extremität
Schultergelenk |  Ellenbogengelenk

 9 Funktionelle Anatomie Untere Extremität
Kniegelenk | Hüftgelenk | Sprunggelenk

Passiver und aktiver Bewegungsapparat

 9 Muskulatur (ausgewählte Muskelgruppen und -funktionen)
Rumpfmuskulatur

 - Obere Extremität
 - Untere Extremität

 9  Arthroseformen
 9 Totalendoprothetische Versorgungen

Hüft-TEP | Knie-TEP | Schulter-TEP | OSG-TEP
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MODUL 1 - Medizinisches Grundwissen

Arterielle und venöse Gefäßversorgung | Lymphologie

 9 Arterienverletzungen
Operative Versorgung

 9 Akuter Arterienverschluss
Periphere arterielle Embolie | periphere arterielle Thrombose
Viszeralarterienverschluss

 9 Arterielle Verschlusskrankheit
AVK der unteren Extremität | Bauchaortenaneurysma

 9 Venenerkrankungen
Phlebothrombose d. unteren Extremität
Phlebothrombose d. oberen Extremität
Varikosis 

 9 Leitsymptome u. Diff. Diagnose Lymphsystem
Topographie und Lymphknotenschwellung

 9 Erkrankungen des Lymphsystems
Lymphangitis | Lymphadenitis
Lymphgefäßverletzungen
Lymphödem

Nervensystem

 9 Entzündliche Erkrankungen des Zentralen Nervensystems
Poliomyelitis acuta anterior | Multiple Sklerose

 9 Erkrankungen des Zentralen Nervensystems
Schlaganfall | M. Parkinson | Epilepsie

 9 Querschnittlähmung
Erworbene Querschnittlähmung
Conus-Cauda-Syndrom

 9 Erkrankungen des Rückenmarkes
Amyotrophe Lateralsklerose | Syringomyelie | Friedreich-Ataxie

 9 Myasthenia gravis
 9 Erkrankungen des peripheren Nervensystem

Umschriebene Nervenläsionen | Polyneuropathien (Auswahl)
 9 Muskelerkrankungen

Orthopädisch relevante Folgen | progressive Muskeldystrophie | Dystrophia myotonica
Polymyositis
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MODUL 1 - Medizinisches Grundwissen

Grundzüge Physiologie und Pathophysiologie | allg. Krankheitslehre

 9 Störungen d. Zellwachstums
Angeborene Störungen mit Verminderung des Zellwachstums
Erworbene Störungen mit Verminderung des Zellwachstums
Störungen mit Vermehrung des Zellwachstums

 9  Entzündung u. Regeneration
Ablauf und Einteilung der entzündlichen Gewebsreaktion, Gewebeersatz
Ablauf des Heilungsprozesses

 9 Störungen d. Kreislaufes u. Flüssigkeitshaushaltes
Störungen des Wasserhaushaltes | Zirkulationsstillstand
Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Dekubitus

 9 Stoffwechselstörungen und -erkrankungen | Störungen des Fettstoffwechsels | Störungen des Koh-
lenhydratstoffwechsels | Störungen des Eiweißstoffwechsels

Störungen des Nukleoproteidstoffwechsels (Gicht)
 9 Pathologie d. Infektionskrankheiten

Übertragungswege und Abwehrreaktionen | Grundtypen mikrobieller Erkrankungen
Isolationspflichtige Erkrankungen und Hygiene

 9 Pathologie akuter sowie chronischer Lungenerkrankungen
 9 Allg. Immunologie

Transplantatabstoßung | Autoimmunerkrankungen

Atmung | Stoffwechsel | Haut | Sinnesorgane

 9 Augenerkrankungen
Sehschärfeminderungen
Störungen des räumlichen Sehens 
Blickbewegungsstörungen
Gesichtsfeldausfälle
Medikamentöse Einflüsse

 9 Haut
Infektionen

 - Furunkel | Abszess | Paronychie | Panaritium
Chronische Wunden

 - Klassifizierung | Wundversorgung | Wundmanagement

 9 Atmung
 9 Stoffwechsel

Endokrinologie
Osteoporose
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Modul 2 - REHA Fachberater/in - Themenbereiche

Modul 2 - REHA Fachberater/in (RFB)
Qualifikation Referent REF 1 und  REF 3

(nach den Richtlinien der BUFA)

Produktgruppen  
04A / 04B / 10A / 10B11 / 18A11 / 18B11 / 19A11 / 19B11 / 22AB / 22B11 / 28A / 32A / 
32B / 33A (RFB)
Dauer: 5 Wochen

Mobilitätshilfen | Technische Indikationen | Stehhilfen | Lagerung | Dekubitus | Pflege

 9 Manueller Rollstuhl | Fahrzeugphysik
 9 Rollstuhlauswahl und -anpassung | Materialauswahl
 9 Serienfertigung | Sonderbau Rollstuhl | Wiedereinsatz, Wartung, Pflege, Service | Sitzkis-

sen, Rückenkissen für den Rollstuhl
 9 Rollstuhltraining zur Selbsterfahrung
 9 Rollatoren
 9 Versorgungsablauf in betrieblichen Organisationsstrukturen
 9 Dekubitus: Def.: Grade, Möglichkeiten der Sitz-u. Liegeversorgung
 9 Pflegehilfsmittel (Pflegebett, Badausstattung, Homecare)
 9 Pflegerollstuhl (Multifunktionsstuhl)
 9 Steh- und Liftstühle
 9 Steh-, Geh-, Lagerungshilfen
 9 Einführung in die Elektronik und Elektrotechnik | E-Rollstühle | Scooter
 9 Antriebssysteme | Steuerungssysteme
 9 Zusatzantriebe, Schiebehilfen, Restkraftunterstützung
 9 Batterien: Arten, Wartung, Pflege
 9 Betriebs- und Verkehrssicherheit | Wiedereinsatz, Wartung, Pflege, Service
 9 Rampen zur Schwellenüberwindung
 9 Praktische Anwendung bei den häufigsten Krankheitsbildern (Auswahl und Einstellung 

der Hilfsmittel)
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Modul 2 - REHA Fachberater/in - Themenbereiche

Der Qualifizierungskurs REHA Fachberater/in  besteht aus folgenden Modulen:

Modul 1 Medizinisches Grundwissen   2 Tage

Modul 2 a REHA Fachberater – Grundblock  1 Woche

Modul 2 b REHA Fachberater Spezialisierungsblock Teil 1 2 Wochen

Modul 2 c REHA Fachberater Spezialisierungsblock Teil 2 2 Wochen

Modul 3 Gesetzliche Grundlagen 2 Tage   

Modul 4 Kundenorientierung 1 Tag
Der erfolgreiche Abschluss aller Module ergibt die Qualifikation  
zum REHA Fachberater (RFB).
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MODUL 2 - Produktgruppe 14 - Sauerstoff

Modul 2 - Spez. Person für Inhalations- und Atemtherapiegeräte (SPIA)
Qualifikation Referent REF 1

Produktgruppe 14 
Dauer: 1 Tag

Atmung und Sauerstoff

 9 Ventilation | Distribution | Perfusion und Diffusion
 9 Druckverhältnisse während Inspiration
 9 Atempumpe
 9 Atemarbeit
 9 Sauerstoff
 9 Pathologie der Atmung: Wenn Sauerstoff fehlt

Therapieoptionen | fachtechnische Themenbereiche

 9 Apparative Unterstützung der Oxygenation
 9 Apparative Unterstützung der Ventilation
 9 Fehler und Gefahren

Hygiene und Aufbereitung

 9 Gesetze und Bestimmungen
 9 Infektiologie: Mikrobiologie | Nosokomiale
 9 Infektiologie: Prävention
 9 Grundlagen der Reinigung und Desinfektion
 9 Aufbereitung 
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MODUL 2 - Produktgruppe 14 - Sauerstoff

Der Qualifizierungskurs „Spezialisierte Person für Inhalations- und Atemtherapiegeräte (SPIA)“ 
besteht aus folgenden Modulen:

Modul 1 Medizinisches Grundwissen   2 Tage

Modul 2 PG 14 (SPIA)  1 Tag

Modul 3 Gesetzliche Grundlagen 2 Tage   

Modul 4 Kundenorientierung 1 Tag

Der erfolgreiche Abschluss aller Module ergibt die Qualifikation  
zur „Spezialisierten Person für Inhalations- und Atemtherapiegeräte (SPIA).
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Modul 3 - Gesetzliche Grundlagen

Modul 3 - Gesetzliche Grundlagen
Qualifikation Referent REF 4

Gesetzliche Grundlagen
Dauer: 2 Tage

Sozialgesetzgebung

 9 System der Sozialversicherung - Abgrenzung zu privaten Versicherungssystemen 
 9 Leistungsbeziehungen in der Sozialversicherung unter bes. Berücksichtigung des SGB V 
 9 § 33 SGB V - Anspruch der Patienten/-innen auf Versorgung mit Hilfsmitteln (u. a.: Abgrenzung zu 

Leistungen der Pflegeversicherung) | Hilfsmittelverzeichnis | Genehmigungsvorbehalt der GKV | 
Rolle des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen

 9 Patientenrechte und -pflichten
 9 §§ 126, 127 SGB V - „Eignung der Leistungserbringer“ sowie „Vertragserfordernis“ 
 9 Zuzahlungen/Aufzahlungen/Eigenanteile 
 9 Datenschutz 

Medizinprodukterecht

 9 Sicherheitsphilosophie medizintechnischer Geräte
 9 einschlägige EG-Richtlinien
 9 Medizinproduktegesetz (MPG)
 9 Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)

Unfallverhütungsvorschriften

 9 Einschlägige Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und Übersicht bezüglich weiterer Gesetze, 
Richtlinien und Normen wie z.B.:

Übersicht über die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
 - das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
 - das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
 - die Biostoffverordnung (BioStoffV)
 - die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
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Modul 4 - Kundenorientierung

Modul 4 - Kundenorientierung
Qualifikation Referent REF 4

Kundenorientierung
Dauer: 1 Tag

Beratung und Dienstleistung

 9 Allgemeine Verkaufstechniken
 9 Kommunikation

Grundlagen des Beratungsgesprächs
 9 Einwandbehandlung

Umgang mit Kritik und Reklamation
 9 Grundlagen und Ziele des Qualitätsmanagements
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